
Beitragssatzung ab 04.04.2023

 Einzelperson *

  jährlicher Beitrag 20 €, oder     freiwiliger Jahresbeitrag _____ €

 Ehepaar/Lebensgemeinschaft

  jährlicher Beitrag 25 €, oder     freiwiliger Jahresbeitrag _____ €

 Verein, Kirche, Samt-/Gemeinde

  jährlicher Beitrag 40 €, oder     freiwiliger Jahresbeitrag _____ €

 Selbständige(r), Betrieb, Gewerbetreibende, Unterkunftsvermieter

  jährlicher Beitrag 30 € bei bis zu fünf Vollzeitmitarbeiteräquivalenten

  jährlicher Beitrag 60 € bei sechs bis zehn Vollzeitmitarbeiteräquivalenten

  jährlicher Beitrag 90 € bei mehr als zehn Vollzeitmitarbeiteräquivalenten

 freiwiliger Jahresbeitrag _____ €

Fälligkeiten bei:  Eintritt bis 30.06. = 100 %, Eintritt ab 01.07. = 50 %

* Selbständige und Geschäftsführer können als Einzelperson nur dann Mitglied werden,

   wenn ihr Unternehmen bereits Mitglied ist

Die Mitgliedsbeiträge sind gemäß aktueller Satzung ausschließlich per Einzug

als SEPA-Basislastschrift zu entrichten.

Beispiele für die Berechnung von Vollzeitmitarbeiteräquivalenten bei Betrieben

z.B. Friseursalon, Fitnessstudio, Apotheke …

Inhaber + eine 40-Std.-Kraft + drei 24-Std.-Kräfte = 152 Std.

152 Std. : 40 Std. = 3,8 Vollzeitmitarbeiteräquivalente

z.B. Handelsgeschäft, Bistro, Gaststätte …

Inhaberehepaar (80 Std.) + zwei 40-Std.-Kräfte (80 Std.) +

vier Aushilfen (zus. 70 Std.) = 230 Std.

230 Std. : 40 Std. = 5,75 Vollzeitmitarbeiteräquvalente

z.B. Handwerksbetrieb, Kaufhaus, Bauunternehmen …

Geschäftsführer (40 Std.) + acht 40-Std.-Kräfte (320 Std.) +

zwei Bürokräfte (zus. 55 Std.) = 415 Std.

415 Std. : 40 Std. = 10,375 Vollzeitmitarbeiteräquivalente


